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BEKANNTMACHUNG
der Ergebnisse 

der Wahl des Bürgermeisters
am Sonntag, den 21.08.2016
in der Stadt Seifhennersdorf

Gesamtergebnis
Wahlberechtigte insgesamt 3276
Wähler(innen) insgesamt 2196
Ungültige Stimmen 26
Gültige Stimmen 2170

1. Stimmen bei der oben bezeichneten Wahl (in der
Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahl):

Wahlvorschläge Bewerber der Wahlvorschläge gültige 
Familienname, Vornamen, Stimmen
Beruf oder Stand, Anschrift 

UBS Berndt, Karin 1171
Unabhängige Bürgermeisterin
Bürgerinitiative 02782 Seifhennersdorf
Seifhennersdorf Neugersdorfer Str. 08

Hönicke Hönicke, Aaron Albrecht 379
selbständiger Berater
02782 Seifhennersdorf
Nordstraße 68a

CDU Röthig, Brigitte Renate 362
Christlich Fotografin
Demokratische 02782 Seifhennersdorf
Union Deutschlands Nordstraße 28 

Häntschel Häntschel, Mario 258
Polizeihauptmeister
02782 Seifhennersdorf
Wilhelm-Stolle-Weg 36

2. Damit wird festgestellt, dass Berndt, Karin mit 1171 gültigen
Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen
erhalten hat und damit zum Bürgermeister gewählt ist.

3. Rechtlicher Hinweis:
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person,
auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß
§ 54 KomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb einer Woche
nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses unter Angabe eines Grundes bei der Rechtsaufsichts-
behörde Landratsamt Görlitz, Kommunalamt, Bahnhofstra-
ße 24, 02826 Görlitz Einspruch einlegen.
Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verlet-
zung eigener Rechte geltend macht, ist nur dann zulässig,
wenn ihm eins von Hundert der Wahlberechtigten, minde-
stens jedoch fünf Wahlberechtigte beitreten. Bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten ist der Beitritt von mindestens 100
Wahlberechtigten notwendig.

Das Ergebnis wurde in der Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses am 21.08.2016 in Seifhennersdorf, Rathausplatz 01,
02782 Seifhennersdorf festgestellt.

Berndt – Bürgermeisterin


